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Verkehrsvorschriften
V V

Zur Vornahme von Langholztransporten
bedarf es einer Bewilligung

Letzthin wurde im Kanton Aargau ein Halter eines Landtraktors mit einer Busse bestraft,
weil er ohne Bewilligung der kantonalen Motorfahrzeugkontrolle Langholztransporte
ausgeführt hatte.

Es dürfte bei dieser Gelegenheit angezeigt sein, zu erwähnen, dass Langholztransporte
wegen ihrer Gefährlichkeit und ihrer verkehrsstörenden Eigenschaft bewilligungspflichtig sind.
Es ist dies nicht eine «Schikane» von Seiten der Behörden, sondern eine durchwegs
berechtigte Vorsichtsmassnahme. Der Kanton, der für den Verkehr verantwortlich ist, muss um
die vorgesehenen Spezialtransporte wissen, damit er für die Durchfahrt durch bestimmte
Ortschaften oder an besonders gefährlichen Stellen nötigenfalls Vorsichtsmassnahmen
anordnen kann.

Die genannte Bewilligung zur Führung von Langholztransporten muss eingeholt werden

unabhängig davon, ob die betreffenden Transporte mit Bezug auf die Zollvorschriften usw.

gestattet wären.
Dem Bewilligungsformular der Kantonalen Motorfahrzeugkontrolle Aarau entnehmen wir

folgende Einzelheiten:
1. Zugwagen und Anhänger müssen durch eine kant. Motorfahrzeugkontrolle geprüft und

mit einem gültigen Fahrzeugausweis versehen sein.
2. Die Gesamtlänge des Anhängerzuges darf 30 Meter nicht überschreiten. In engen Kurven

ist diese Länge so zu beschränken, dass das Lichtraumprofil der Strasse eingehalten werden
kann und Gehwege, sowie das Land von Anstössern nicht in Anspruch genommen werden

muss. Insbesondere ist die Zuglänge zu kürzen bei den Durchfahrten durch:
3. Grösstes zulässiges Gewicht einer Achse 9 Tonnen.
4. Die Geschwindigkeit richtet sich nach Art. 44 der bundesrätlichen Vollziehungsverordnung

zum eidg. Motorfahrzeuggesetz, darf aber auch ausserorts 25 km/Std. auf keinen Fall
überschreiten.

5. Den Vorschriften des Bundesgesetzes über den Motorfahrzeugverkehr und der zugehörigen
Vollziehungsverordnung ist, soweit oben nichts anderes bestimmt wurde, in vollem Umfange
nachzukommen, insbesondere darf das Gesamtgewicht von 16 Tonnen (Art. 65) nicht
überschritten werden. Während der Gültigkeit des BRB vom 28. Mai 1940 beträgt das zulässige
Höchstgewicht für Traktoren 14 Tonnen.

6. Längere oder schwerere Transporte bedürfen einer Spezialbewilligung.
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